
Hinweisbekanntmachung 
 
Die zwischen der Stadt Mechernich und den 
Gemeinden Blankenheim, Dahlem, 
Hellenthal, Kall und Weilerswist sowie den 
Städten Bad Münstereifel, Schleiden und 
Zülpich abgeschlossene öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zur gemeinsamen Regelung 
bei der Abfallsammlung und –beförderung ist 
vom Landrat des Kreises Euskirchen als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde am 
05.09.2019 genehmigt worden. 

Die Bekanntmachung der Vereinbarung und 
ihrer Genehmigung ist am 14.09.2019 in den 
im Kreis Euskirchen erscheinenden 
Lokalausgaben der Kölnischen Rundschau 
und des Kölner Stadtanzeigers erfolgt.  

Hiermit wird auf die Veröffentlichung nach § 
24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) hingewiesen. 

Mechernich, 17.09.2019 

 
gez. Bürgermeister  

Dr. Hans-Peter Schick 
 


